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Nr. 20 Donnerstag, 15. Mai 2025

Nr. 1 Sitzung des Stadtrates 
Monheim

Am Dienstag, den 20.05.2025 um 
19.00 Uhr findet im großen Sit-
zungssaal im Rathaus Monheim die 
Sitzung des Stadtrates Monheim 
statt. 
Tagesordnung:
1. Mitteilungen
2. Bekanntgaben aus nichtöffent-

licher Sitzung
3. Kommunale Wärmeplanung der 

Stadt Monheim
4. Freibad Monheim – Änderung 

der Gebührensatzung ab der Frei-
badsaison 2025

5. Festlegung von Bauplätzen für das 
Vergabesystem

6. Fragen an den Ersten Bürgermei-
ster aus dem Stadtrat

7. Nachträglich eingegangene Tages-
ordnungspunkte

anschließend nichtöffentliche Sit-
zung

Nr. 2 Urlaub Erster Bürger-
meister Pfefferer

Der Erste Bürgermeister der Stadt 
Monheim Günther Pfefferer befin-
det sich von Samstag, 17.05.2025 
bis einschließlich Sonntag, 
25.05.2025 im Urlaub.   
Ab Montag, 26.05.2025 ist er zu den 
üblichen Amtszeiten wieder erreich-
bar. 
Während seiner Abwesenheit wird 
er von der 2. Bürgermeisterin, Frau 
Anita Ferber, vertreten. 
Termine können unter folgender 
Tel.-Nr. vereinbart werden:   
Mobil: 01 70 / 8 39 58 83  
Stadt/Vorzimmer: 0 90 91 / 90 91 51

Nr. 3 Jahresversammlung der 
Waldgenossenschaft 
Wittesheim

Am Freitag, den 30. Mai 2025 um 
20.00 Uhr findet im Gasthaus Pfef-
ferer die Jahresversammlung der 
Waldgenossenschaft Wittesheim 
statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung

2. Protokoll des Schriftführers
3. Kassenbericht
4. Bericht des Vorstandes
5.  Übertragung von Genossen-

schaftsanteilen (§5) 
6. Sonstiges 
7. Wünsche und Anträge
Um rege Beteiligung der Rechtler 
bzw. deren Vertreter wird gebeten.
Vertretungsvollmachten können 
beim Vorstand abgeholt werden.
Die Vorstandschaft

Nr. 4 Erdaushubdeponie in 
Monheim

Die Erdaushubdeponie ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit dem De-
poniewart, Tel.: 0151/12993033 von 
Montag bis Freitag geöffnet.
Anmeldungen am Vortag!

Nr. 5 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim  

Der Recyclinghof mit Grünabfall-
sammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist von März bis November 
am Freitag von 14.00 – 17.00 Uhr 
und am Samstag von 09.00 – 13.00 
Uhr geöffnet.
Wir bitten um Beachtung!
Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen. Die 
dafür anfallenden Gebühren sind so-
fort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten Sie 
auch unter www.awv-nordschwa-
ben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister 

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A) Gemeinde Daiting

Nr. 1 Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses 
zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan 
„Solarpark am Ederhof“, 
Gemeinde Daiting

Der Gemeinderat hat am 24.03.2025 
den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Solarpark am Ederhof“, Ge-
meinde Daiting, gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Solarpark am Ederhof“ in Kraft.
Jedermann kann den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan mit Plan-
zeichnung, Festsetzungen, Verfah-
rensvermerken, Begründung mit 
Umweltbericht, Vorhaben- und Er-
schließungsplan sowie die zusam-
menfassende Erklärung über die Art 

und Weise, wie die Umweltbelan-
ge und die Ergebnisse der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung 
in dem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan berücksichtigt wurden, und 
aus welchen Gründen der Plan nach 
Abwägung mit den geprüften, in Be-
tracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde, bei der Gemeinde Daiting, 
Am Kirchberg 1, 86653 Daiting, 
während der allgemeinen Amtsstun-
den sowie in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Monheim, 
1. Stock, Zi.-Nr. 106, Marktplatz 23, 
Monheim (Öffnungszeiten: Montag 
bis Freitag: 7.30 – 12.15 Uhr, Don-
nerstag: 13.30 – 18.00 Uhr) einse-
hen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen. 
Auf die Voraussetzungen für die Gel-
tendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung so-
wie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 
1 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplanes schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Daiting geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, ist darzulegen.
Außerdem wird auf die Vorschriften 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 
Die vorstehende Bekanntmachung 
und die Unterlagen hierzu können 
auch auf der Internetseite der Ge-
meinde Daiting unter <www.daiting.
eu / Politik und Verwaltung / Bau-
leitplanung> unter vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan „Solarpark am 
Ederhof“, Daiting, eingesehen wer-
den.

Daiting, 07.05.2025 
GEMEINDE 

Wildfeuer 
Erster Bürgermeister




